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Amt Oder – Welse  BESCHLUSSVORLAGE  
Der Amtsdirektor 

Gemeindevertretung Schöneberg Datum: 09.02.2011 
 
Antragsteller: Amtsdirektor 

           öffentl ich  

federführendes Amt:  
Bauamt 
  Drucksachen Nr . (ggf. Nachtragsvermerk) 

BV50/2011/004 

Beratungsfolge Termin  Ein Für Geg Ent
 Bemerkungen 

Gemeindevertretung Schöneberg 14.02.2011      
 
Benehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister: ja/nein 

Betreff: 

Selbstbindungsbeschluss zur Verwendung der Eigenmittel 2011 zum Bauvorhaben 
"Rekonstruktion Gutshaus Felchow", Ortsteil Felchow 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneberg beschließt die Bereitstellung finanzieller 
Mittel in Höhe von 33.700,00 € für die Weiterführung der Baumaßnahme "Rekonstruktion 
Gutshaus Felchow", Ortsteil Felchow im Jahr 2011. Die Mittel sind für die Erneuerung der 
Fenster im 2. Obergeschoss zu verwenden. 
 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeinde Schöneberg erhielt mit Zuwendungsbescheid vom 25.11.2008 für obiges 
Bauvorhaben eine Zuwendung in Höhe von 204.075,00 €. Der Durchführungszeitraum des 
Bauvorhabens endet mit 2. Änderungsbescheid vom 30.11.2010 am 30.11.2011. 
Mit der Umsetzung des Bauvorhabens wurde entsprechend Haushaltsplan der Gemeinde 
Schöneberg im Jahr 2009 begonnen. Die ursprünglich geplante Dachhauterneuerung wurde 
nicht in Zinkblech ausgeführt, sondern entsprechend den Forderungen der Denkmalpflege in 
Form einer Bitumeneindeckung. Dem entsprechend und im Ergebnis der Ausschreibung 
konnte der finanzielle Aufwand reduziert werden. Mit Abschluss der beauftragten Leistungen 
im Frühjahr 2011 wird voraussichtlich der Gesamtbetrag der gewährten Zuwendung nicht 
ausgeschöpft. Es ergibt sich bis dato folgender Finanzmitteleinsatz: 
Zuwendung insgesamt:  204.075,00 € 
bislang verbraucht:   146.727,10 € 
nicht verbrauchte Zuwendung:   57.347,90 € 
Die benötigten Eigenmittel werden zweckgebunden in Höhe von 33.700,00 € bereitgestellt, da 
der Haushaltsplan für das laufende Jahr noch nicht vorliegt, ist die Beschlussfassung über die 
Verwendung der finanziellen Mittel erforderlich. 
 
 

gez. Amtsleiter Amtsdirektor gez. Amtsdirektor Herr Krause 

Der Beschluss wurde in der vorliegenden Form gefasst: 

Vorsitzender der Gemeindevertretung:......................................................................... 
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B e s c h l u s s e r g e b n i s 
 

 
14.02.2011 Gemeindevertretung Schöneberg 
  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
 einstimmig  vertagt  zurückgezogen 

11 Ja 1 Nein 1 Enthaltung 

 lt. Beschlussvorlage x abweichend  abgelehnt 
Ausschließung 
§ 22 Bbg 
KVerf 

Änderung: Eigenmittel 

 
 
 
 
  
 


